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METROPOLREGION HAMBURG 

Antrag auf Leistungen nach dem SGB VIII 
durch den Fachdienst Jugend / Soziale Dienste 

 des Kreises Pinneberg 
 
 
Ichbeantrage / Wir beantragen Leistungen nach dem SGB VIII (Erklärungen siehe Rückseite): 
 
 
Name und Anschrift:  
 
 
 
Ich/ Wir erkläre/n, dass ich/wir über den Sinn und Zweck der Leistungen nach dem SGB VIII unterrichtet 
wurde/n. 
 
Ich bin / Wir sind bereit, während der Dauer der Hilfe mit den pädagogischen Fachkräften zusammenzuar-
beiten. 
 
Dem Fachdienst Jugend entstehen für die Gewährung der Hilfe/n Kosten. Entsprechend meinen/unseren 
wirtschaftlichen Verhältnissen werde/n ich/wir im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu den Kosten 
beitragen. Hierüber bin ich/sind wir im Merkblatt aufgeklärt worden. Dies gilt für teilstationäre und stationäre 
hilfen.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten entsprechend § 67 SGB X erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden. 
 
Ich bin/wir sind im Falle einer Familienpflege auf die Folgen der gesetzlichen Bestimmung des §1688 BGB 
und § 1797 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) hingewiesen worden. 
 
 
 
 
 
________________________________________, den ________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Unterschrift/en 
  



Leistungen nach dem SGB VIII können der begleitete Umgang (§ 18 SGB VIII), Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) oder 
Hilfen in Notsituationen (§ 20 SG VIII) sein. 
 
Weitere Leistungen nach dem SGB VIII ergeben sich aus den § 27 ff SGB VIII und den § 35 a SGB VIII. 
 
§ 27 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung 
(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. 
(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im 
Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu erbringen; sie darf 
nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist. 
(2a) Ist eine Einbeziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforderlich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, 
dass eine andere unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe zur Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass 
diese Person bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der §§ 36 und 37 zu decken. 
(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Bei Bedarf soll sie Ausbildungs- 
und Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne von § 13 Abs. 2 einschließen und kann mit anderen Leistungen nach diesem Buch kombiniert werden. Die in der Schule 
oder Hochschule wegen deserzieherischen Bedarfs erforderliche Anleitung und Begleitung können als Gruppenangebote an Kinder oder Jugendliche gemeinsam 
erbracht werden, soweit dies dem Bedarf des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall entspricht. (4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufent-
haltes in einer Einrichtung oder einer Pflegefamilie selbst Mutter, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses 
Kindes. 
 
§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigen-
verantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung 
tragen. 
 
§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn  
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen 
    Zustand abweicht, und  
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 Abs. 4 gilt entsprechend.  
(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 
1. in ambulanter Form, 
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, 
3. durch geeignete Pflegepersonen und 
4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen gewährleistet. 
 
§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige 
(1) Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige Hilfe nach diesem Abschnitt, wenn und solange ihre Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, 
eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung nicht erwarten lässt. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in 
begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. Eine Beendigung der Hilfe schließt die erneute Gewährung 
oder Fortsetzung einer Hilfe nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 nicht aus. 
(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39 und 40 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Personensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen der junge Volljährige tritt. 
(3) Soll eine Hilfe nach dieser Vorschrift nicht fortgesetzt oder beendet werden, prüft der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ab einem Jahr vor dem hierfür im 
Hilfeplan vorgesehenen Zeitpunkt, ob im Hinblick auf den Bedarf des jungen Menschen ein Zuständigkeitsübergang auf andere Sozialleistungsträger in Betracht 
kommt; § 36b gilt entsprechend. 
 
§ 67 SGB X Begriffsbestimmungen 
(1) Sozialdaten und Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von 
einer in § 35 des ersten Buches genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse sind alle betriebs- oder geschäftsbezogenen Daten, auch von juristischen Personen, die Geheimnischarakter haben.  
 
§ 67 a SGB X Datenerhebung 
(1) Das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden 
Stelle nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist. 
(2) Werden Sozialdaten beim Betroffenen erhoben, ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt hat, über die Zweckbestimmungen der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Identität der verantwortlichen Stelle zu unterrichten.  
Werden Sozialdaten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung 
für die Gewährung von Rechtsvorteilen, ist der Betroffene hierauf sowie auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, und die Folgen der Verweigerung 
von Angaben, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen.  
 
§ 1688 BGB Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson 
(1) Lebt ein Kind für längere Zeit in Familienpflege, so ist die Pflegeperson berechtigt, in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber 
der elterlichen Sorge in solchen Angelegenheiten zu vertreten. Sie ist befugt, den Arbeitsverdienst des Kindes zu verwalten sowie Unterhalts-, Versicherungs-, 
Versorgungs- und sonstige Sozialleistungen für das Kind geltend zu mache und zu verwalten. § 1629 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Inhaber der elterlichen Sorge etwas anderes erklärt. Das Familiengericht kann die Befugnisse nach den Absätzen 
1 und 2 einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 
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